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Kinder als Schafhirten
BERG AM IRCHEL In die Welt des 
Bungerthofes tauchten 15 Kinder 
im Rahmen des Ferienprogramms 
ein. Das grösste Erlebnis war die 
Schaf-Züglete.

CHRISTINA SCHAFFNER

«Määh.» Lautstark begrüsst Schafbock 
Zorro die ankommenden Kinder und 
Erwachsenen auf seiner Weide. Neu
gierig schauen auch seine fünf Damen 
den Ankömmlingen entgegen. Sie 
scheinen zu wissen, dass nun etwas mit 
ihnen passiert: Sie dürfen die Weide 
wechseln, um wieder frisches Gras zu 
haben. Bei diesem Umzug helfen am 
Mittwoch die 15 Kinder des vom Zen
trum Breitenstein organisierten Ferien
kurses «Erlebnistag Schafe» mit.

Während Mitarbeiter Augustin Saro
vy den kräftigen Schafbock führt, folgen 
ihm die anderen Schafe und Kinder. Es 
geht quer durch den Wald, vorbei am 
Rebberg bis auf die andere Seite der Ir
chelstrasse den Hang hinauf. Beim Que
ren der Strasse sind alle gefordert, damit 
keines der Tiere einfach auf die Fahr
bahn rennt. Alles geht gut, und Schafe 
wie Kinder kommen sicher hinüber.

Die Jüngsten der 6 bis 12jährigen 
Kinder haben angesichts von Zorros 
Tempo ein wenig Mühe, beim flotten 
Marsch mitzuhalten. Den Grösseren 
bereitet es dagegen besonderen Spass, 
wenn Augustin Sarovy den Schafbock 
schneller laufen lässt und dabei ein 
Kind, das das Ende vom Strick hält, 
mitzieht. Durch viele kurze Pausen 

bleiben aber alle mehr oder weniger 
zusammen.

Nutztier Schaf
Beim Laufen lernen die Kinder eine 
Menge über Schafe. Kursleiter Ralf 
Hahn erklärt den Kindern, dass sie 
langsam gehen sollten, um die frei lau
fenden Schafe nicht in die falsche Rich

tung zu treiben. Das Schaf sei eines der 
ältesten Nutztiere des Menschen und 
gebe ihm Milch, Fleisch, Wolle, Fell 
und Mist. Letzterer sei guter Dünger 
für die Pflanzen.

Dank des Lanolins im Fell der Tiere, 
dem Fett, blieben die Schafe auch bei 
Regen trocken: «Kein Tropfen dringt 
bis zur Haut vor.» Inzwischen ist die 

Gruppe bei der neuen Weide angekom
men, die Schafe beginnen zu fressen. 
Nur Bock Zorro verhält sich seltsam, 
wie die Kinder bemerken: Er reibt sei
nen Kopf an verschiedenen Pflanzen. 
«Es ist Paarungszeit», erklärt Augustin 
Sarovy: «Es juckt ihn am Kopf. Da ein 
Kontrahent zum Kämpfen fehlt, reibt er 
seinen Kopf an anderen Dingen.» 

Schmunzelnd fügt er an: «Der Kopf ist 
beim Bock ein heiliger Ort, den man 
nicht anfassen sollte.»

Umweltbildung sei die Philosophie 
des Bungerthofs, der zur Stiftung Pan
eco gehört, sagt Ralf Hahn. Deshalb 
werden solche Kurse regelmässig ange
boten: «Die Kinder sollen erleben, was 
Landwirtschaft und Tierzucht ist», er
klärt er. Es ermögliche ihnen, offene 
Augen für Natur und Umwelt zu entwi
ckeln. «Und uns macht es Spass, die 
Kinder dabei zu begleiten», fügt er an.

Mehr als nur Schafe
Der «Erlebnistag Schafe» umfasst aber 
mehr als nur das Kennenlernen einer 
Tierart: Vor dem WeideUmzug haben 
die Mädchen und Jungen bereits den 
Bungerthof erkundet und beim Zügeln 
der Gänse geholfen. Auch ein Blick in 
den Hühnerstall hat nicht gefehlt, wo 
einige Kinder prächtige Federn gefun
den haben.

Nach einem stärkenden Mittagessen 
dürfen die Gäste dann selbst produzie
ren: Kräuterbutter – natürlich mit Zu
taten vom Hof – wird in Gläsern durch 
Schütteln gemacht. Wenn dabei Durst 
aufkommt, stärken sie sich mit frisch 
gepresstem Apfelsaft. Natürlich haben 
sie auch dafür die Äpfel selber gesam
melt und durch die Presse gedrückt. 
Nach neun Stunden auf dem Bungert
hof sind die Jungen und Mädchen 
sichtlich müde, aber auch glücklich 
nach all den schönen Erlebnissen und 
Eindrücken – und haben ihren Eltern 
sicher eine Menge zu erzählen.

Mitarbeiter Augustin Sarovy führt Bock Zorro, während alle anderen ihm folgen.	 Bild:	cs

Eine verhängnisvolle Rollerfahrt
BEZIRKSGERICHT Nichts sei 
gänzlich umöglich, sagte der 
Richter. Aber alles spreche dafür, 
dass der Beschuldigte mit dem 
Roller gefahren sei. «Alles» ist hier 
eine Beobachtung einer Polizistin. 
Die Folgen wiegen schwer.

Eine Polizistin, laut der anwesenden 
Staatsanwältin eine erfahrene Person, 
ist an einem Samstag im Mai 2019 auf 
Patrouille an einem Bahnhof in der Re
gion. Weil es dort Sachschäden gegeben 
hat, ist sie besonders aufmerksam. Ihr 
fällt aber ein Rollerfahrer auf – wegen 
der Jacke, wie sie während der ersten 
Einvernahme auf dem Polizeiposten sel
ber protokolliert. Den 35Jährigen kennt 
sie, wegen familiärer Probleme hatte sie 
ein paar Monate zuvor mit ihm zu tun.

Nach dem Kreuzen auf der Strasse, 
das laut dem Verteidiger des Mannes 
vielleicht eine Sekunde gedauert hat, 
fährt die Polizistin an den Strassen
rand, ruft im System seinen Namen auf 
und sieht, dass bei ihm sämtliche Kate
gorien gesperrt sind. Sie prüft die Da
ten seiner Partnerin, auf die ein Roller 
(45 km/h) eingelöst ist. Gut eine Stun
de später und nach einem Anruf von 
ihr macht der Mann auf dem Posten 

eine Aussage. Er sei mit keinem Roller 
gefahren. Auch diese handschriftliche 
Notiz ist festgehalten.

Vorbestraft und vorverurteilt?
Was aus dem (nach der Verurteilung) 
leichten Vergehen, wie sämtliche Invol
vierten betonen, einen richtigen Fall 
macht, ist die Vorgeschichte des Man
nes. Ein unbeschriebenes Blatt ist er 
nicht. 2014 wurde er im Aargau mit ei
nem Auto ohne Kennzeichen angehal
ten – ohne Ausweis. Die Strafe von 180 
Tagessätzen zu 30 Franken wurde be
dingt ausgesprochen, bei einer Probe
zeit von vier Jahren. Zwei Jahre später, 
nach einem ähnlichen Vorfall im Kan
ton Uri, wurde die Probezeit um ein 
Jahr verlängert; Anfang Juni 2019 wäre 
sie abgelaufen gewesen.

Aber eben: Mitte Mai 2019 kam die 
Beobachtung der vermeintlichen Ver
fehlung dazu, was für ihn bei einer Ver
urteilung schwerwiegende Konse
quenzen hätte, wie er vor Gericht sag
te. Das trifft nun ein: Das Andelfinger 
Bezirksgericht spricht ihn schuldig, die 
bedingt ausgesprochene Strafe wird 
vollzogen, er muss die 5400 Franken 
Busse von 2014 bezahlen. Dazu kom
men 1900 Franken Gerichtskosten und 
drei Monate Freiheitsentzug, diese je
doch wegen seiner stabilen Si tua tion in 
Beruf und Familie bedingt ausgespro
chen, bei einer Probezeit von drei Jah
ren. Und: Seine Bemühungen, den 
Führerausweis retour zu erhalten, sind 
obsolet. Bei einer Verurteilung wird er 
laut eigenen Aussagen zehn Jahre ge
sperrt. Nur wegen einer Frau, die meint, 
ihn gesehen zu haben, wie er sagte.

Nummernschild nicht abgelesen
Die Verhandlung begann Ende Juli, 
wurde dann unterbrochen, um die ein

zige Zeugin doch noch gerichtlich zu 
befragen. Bei einem allfälligen Weiter
zug an die nächste Instanz müsste dies 
sowieso nachgeholt werden, sagte 
Richter Lorenz Schreiber damals. «Ich 
bin halt ein Straftäter mit Vorgeschich
te», meinte der Beschuldigte in resig
niertem Ton und ohne Verständnis, 
war um die Beobachtung einer Frau zu 
einem Prozess führt. Er fühle sich ab
gestempelt. Noch im Gerichtssaal wur
de im Internet die Jacke gesucht, die der 
Rollerfahrer getragen haben soll – eine 
Dutzendware aus der Landi.

Fortsetzung war nun am Montag. Die 
Polizistin sprach ruhig und «ohne unnö
tige Ausschmückungen oder Emotio
nen», wie die Staatsanwältin in ihrem 
Plädoyer betonte. Bei einigen Fragen des 
Gerichts verwies sie auf frühere Aussa
gen. Erinnerungen zum Roller (hell) 
und zum Helm (hell, eher kein Integral
helm) blieben vage, das Kontrollschild 
hatte sie überhaupt nicht beachtet. Beim 
Gesicht hingegen ist sie sicher. Das Vi
sier sei offen gewesen, im Mundwinkel 
habe eine Zigarette gesteckt. «Ich bin 
mir 100 Prozent sicher und habe es des
halb durchgezogen», sagte sie. Beim  
geringstem Zweifel hätte sie es nicht ge
macht. Nach der Möglichkeit eines Dop
pelgängers befragt, sagte sie: «Es war 
dieser Herr und keine andere Person.»

Das Verhältnis zwischen der Polizis
tin und dem Mann ist angespannt. Sie 
notierte, die Einvernahme sei mühsam 
gewesen. Er spricht von Vorverurtei
lung. Nach den Problemen in seinem 
Haushalt (das Paar hat zwei kleine Kin
der) habe sich die Polizistin auf die Sei
te der Frau geschlagen und ihm gesagt, 
sie bringe ihn ins Gefängnis. Nach ei
nem von ihr hervorgebrachten Ver
dacht, er sei suizidgefährdet, sei er in 
eine geschlossene Psychiatrie gebracht 

worden, erzählte er. Er sei aber bloss al
koholisiert gewesen und schnell wieder 
entlassen worden.

«Lächerlich»
Doch, er sei stolz auf sich. Seit einein
halb Jahren gehe es ihm gut, beruflich, 
familiär und auch gesundheitlich. Es sei 
ihm selten so gut gegangen in seinem 
Leben, so der Mann. Mit Alkohol und 
anderen Suchtmitteln habe er aufge
hört. Er gehe nicht mehr aus, die einzi
gen Fixtermine seien beim Arzt wegen 
der Medikamente, um sauber zu blei
ben. Dumme Ideen habe er nie gehabt, 
wenn er clean gewesen sei, sagte er.

Mit einem Roller zu fahren ohne 
Ausweis wäre eine solche dumme Idee. 
Er wisse nicht, wen die Polizistin gese
hen habe, «mich auf jeden Fall nicht». 
Die Aussagen der Polizistin seien lä
cherlich, «das macht mich hässig». Sein 
Verteidiger wies im Plädoyer dar auf 
hin, dass sein Mandant zu dem Zeit
punkt keinen Helm besessen habe. Die 
Verbindung zu ihm habe die Polizistin 
allein wegen der Jacke gemacht. Zudem 
sei es nicht möglich, einen Lenker mit 
Helm zu erkennen.

Richter Lorenz Schreiber ist jedoch 
zu 99 Prozent sicher. An der Aussage 
der Polizistin, sein Gesicht erkannt zu 
haben, «kommen wir nicht vorbei», 
sagte er bei der Begründung. Das sei 
der zentrale Punkt. Es gebe keine 
Merkmale, dass sie sich getäuscht habe 
und ihn böswillig beschuldige. «Das ist 
für uns undenkbar.»

Zufällig ertappt worden
Die Umstände sprächen für die Versi
on der Untersuchung: Ausgerechnet an 
dem Wochenende, an dem der Mann 
seiner Partnerin zum Geburtstag einen 
Roller schenken wolle, beobachte eine 

Polizistin, wie er mit einem Roller fah
re. Eine Beschuldigung aus heiterem 
Himmel sei nicht vorstellbar. «Alles, 
aber auch wirklich alles spricht dafür, 
dass Sie diese Fahrt gemacht haben», 
so der Richter. Er sei von einer zufällig 
anwesenden Polizistin ertappt worden. 
Nur der kleine Prozentsatz, bei dem 
man nie sicher sei, spreche für seine 
Version. Zufälle gebe es aber, meinte 
der Mann. Bereits in der ersten Ver
handlung hatte er gesagt, «das alles 
spricht nicht für mich», dennoch sei er 
es nicht gewesen. «Mit diesem Roller 
ist niemand gefahren.»

Draussen vor der Tür wurde von ei
ner tragbaren Strafe gesprochen. 
Trotzdem wird die Verteidigung Beru
fung einlegen und nach Erhalt der 
schriftlichen Begründung entschei
den, ob sie das Urteil weiterzieht. Rich
ter Lorenz Schreiber sagte dazu im Ge
richtssaal, als der Beschuldigte das 
Obergericht erwähnte, er glaube nicht, 
dass ein Jurist zu einem anderen Ur
teil kommen könne. Im Zweifel für den 
Angeklagten könne entschieden wer
den und werde auch. In diesem Fall 
aber solle der Mann einen Schluss zie
hen für seine Zukunft, seine Lebens 
si tua tion weiter stabilisieren, damit er 
nicht mehr mit dem Zwischenfall kon
frontiert werde. (spa)

«Spricht nicht für mich.  
Aber mit diesem Roller ist  
niemand gefahren.»Beschuldigter

«Ich bin mir 100 Prozent 
sicher und habe es deshalb 

durchgezogen.»Polizistin


